
 

 

Hack Lawn Tonic 
 

Produktbezeichnung 

Hack Lawn Tonic 
BodenhilfsstoƯ aus natürlichen Pflanzenextrakten und wichtigen Spurennährelementen – 
biologisch zugelassen. 

 

1. Produktbeschreibung 

Hack Lawn Tonic ist ein natürlich basierter BodenhilfsstoƯ zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Bodengesundheit. 
Es unterstützt die Wurzelbildung, das Wachstum und dient der natürlichen Vergrämung von 
Regenwürmern auf Rasenflächen (z. B. Sportplätze). 

 

2. Inhaltsmenge 

20 Liter 

 

 

3. Anwendungsbereiche 

 Rasenflächen (besonders Sportplätze) 
 Gartenbaukulturen 
 Ansaaten 

 

4. Anwendungsempfehlungen 

Regenwurmschäden auf Rasen (Sportplätze) 

 10 L/ha 
 1. Anwendung: kurz vor oder beim Auftreten der Regenwurm-Schäden 

→ 8–10 L/ha in 500–1000 L Wasser 
 2. Anwendung: 3–4 Wochen nach Erstapplikation 

→ ebenfalls 500–1000 L Wasser 
Rasen & Gartenbaukulturen (Wurzelbildung, Wachstum) 

 5–10 L/ha, 



 1–3 Anwendungen pro Jahr 
Ansaaten (Keimungsförderung) 

 5–10 L/ha 
 

7. Wasseraufwandmenge 

 Für alle Anwendungen: 500–1000 L/ha 
 

8. Wirkungsarten 

 Blattwirkung bei Rasen und Gartenbaukulturen 
 Bodenwirkung unmittelbar nach Aussaat 

 

9. Sicherheitshinweise (Auszug gemäß P-Sätzen) 

 P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
 P210 – Von Hitze, Funken, offenen Flammen fernhalten 
 P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen 
 P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen 
 P280 – Schutzhandschuhe/-kleidung/Augenschutz tragen 
 P302+P352 – Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser & Seife waschen 
 P304+P340 – Bei Einatmen: an die frische Luft bringen 
 P305+P351+P338 – Bei Augenkontakt: mit Wasser spülen, Kontaktlinsen 

entfernen 
 P308+P313 – Bei Exposition: ärztlichen Rat einholen 
 P403 – Gut belüftet aufbewahren 
 P501 – Inhalt/Behälter ordnungsgemäß entsorgen 

 

10. Lagerung 

 Im Originalbehälter, kühl, trocken, frostfrei lagern 
 Temperaturbereich: +5°C bis +30°C 
 Getrennt von Lebens- und Futtermitteln 
 Für Kinder unzugänglich 

 

 

11. Umweltvorschriften 

 Produkt oder Reste nicht in Gewässer gelangen lassen 
 Einsatz in Biosphärenreservaten und bestimmten Schutzgebieten verboten 
 In Naturschutzgebieten/Nationalparks/Landschaftsschutzgebieten nur mit 

Zustimmung der Naturschutzbehörde 
 Sicherheitsabstände: 

o 5 m zum Ufer fließender Gewässer 
o 20 m zum Ufer stehender Gewässer 

 



12. Entsorgung 

 Leere Verpackungen: 
– nicht weiterverwenden 
– gespült bei PAMIRA®-Sammelstellen abgeben 

 Produktreste: 
– nicht in den Hausmüll 
– im Originalbehälter über Sondermüll entsorgen 

 Ungereinigte Verpackungen: wie Produkt entsorgen 
 

13. Weitere Hinweise 

 Inverkehrbringung gemäß VO (EU) 2019/515 
 Charge und Herstellungsdatum an separater Stelle aufgedruckt 

 


